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Erläuterungen: 
 
Nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens kann die Bebauungsplanänderung als 
Satzung beschlossen werden. Zu diesem Bebauungsplan sind nachstehende Punkte 
in einem städtebaulichen Vertrag nach § 11 Abs. 1 Baugesetzbuch zu regeln: 
 

1. Kostenübernahme der städtischen Planungsleistungen durch die Firma Win-
termantel. 

2. Regelungen zu Ausgleichsmaßnahmen und Pflanzgebote. 
3. Beachtung wasserrechtlicher Vorschriften im Zuge der baulichen Umsetzung 

des Vorhabens und beim späteren Betrieb. 
 
Auf den beigefügten städtebaulichen Vertrag wird verwiesen. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Dem beigefügten städtebaulichen Vertrag wird zuge-

stimmt. 
 
 
 
 
Beratung: 
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Finanzposition  
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